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§ 7 RLG Vorarbeiten
 RLG - Rohrleitungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.04.2025

1. (1)Zur Durchführung von Vorarbeiten zur Ausarbeitung des Projektes einer Rohrleitungsanlage ist der

Projektersteller berechtigt, fremde Grundstücke zu betreten und auf ihnen die zur Vorbereitung des Projektes der

Anlage erforderlichen Untersuchungen und Arbeiten unter möglichster Schonung fremder Rechte vorzunehmen.

2. (2)Der Projektersteller hat die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke

mindestens vier Wochen vorher vom beabsichtigten Beginn der Vorarbeiten nachweislich zu verständigen.

3. (3)Der Projektersteller hat für alle verursachten Vermögensnachteile Entschädigung zu leisten. Ansprüche können

bis drei Monate nach dem Tag geltend gemacht werden, an dem der Projektersteller den Betroffenen die

Beendigung der Vorarbeiten nachweislich bekannt gegeben hat.

In Kraft seit 01.04.2002 bis 31.12.9999
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